Fahrtenrahmenplan

„Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen.“ (J.W. v. Goethe)

Alle Fahrten und internationalen Begegnungen sind als Schulveranstaltungen Bestandteile der Bildungs- und Erziehungsarbeit unserer Schule. Bei diesen Veranstaltungen lernen die Schüler und Schülerinnen das Reisen, ihre Persönlichkeit wird gefördert, Halt, Orientierung und ein zuverlässiges Fundament für die Zukunft werden vermittelt. Dieser verbindliche Fahrten-Rahmenplan soll transparent und langfristig die Bedeutung des schulischen Reisens im Schulprogramm des HHG unterstreichen. Alle Zahlenwerte sind für die Genehmigung verbindliche Obergrenzen, die aber nicht erreicht werden müssen, d.h. Fahrten sollen in Relation zum Angebot möglichst kostengünstig organisiert werden. Dieser Rahmenplan wurde von der Schüler-, Lehrer- und Elternschaft gemeinsam erarbeitet und von der Schulkonferenz vom 06.07.2004 verabschiedet.

	Jgst. 5


	Maximal einwöchige Klassenfahrt 1)

unter Leitung der Klassenlehrer/innen


	165,00 €

	Jgst. 7
	Mindestens 8-tägiger Skikurs

unter Leitung der Sportlehrer/innen und skiunterrichtsfähiger Kollegen/innen


	440,00 €  2)

	Jgst. 8 – 11
	Teilnahmemöglichkeit an (in der Regel) einer der folgenden Fahrten

· Austausch Kaliningrad

· Austausch Frankreich

· Latein-Fahrt (Sorrent)

· Austausch N.N.


	

	Jgst. 12 oder 13
	Studienfahrt 3)


	440,00 €


Bei individuellen Finanzierungsschwierigkeiten kann man sich jederzeit an Elternvertreter/innen, an die Beratungslehrer/innen oder den Förderverein wenden. Aus finanziellen Gründen braucht am HHG kein Teilnehmer auf eine Fahrtveranstaltung zu verzichten.

Wandertage sind in der Sek. I auf frühzeitigen Antrag an die Schulleitung möglich. Es darf sich hierbei nicht um touristische Ziele und Ausflüge handeln. Freizeit- und Vergnügungsparks werden nicht besucht. Zudem können Wandertage nicht akkumuliert oder an Feiertage angehängt werden. Darüber hinaus sind nur äußerst geringe Kosten (max. Fahrgeld/Eintrittskarte) erlaubt.

1)   Die Fahrten finden zeitgleich statt. Die Terminierung erfolgt durch die Klassenleitungen in Absprache.

2) Diese Summe ist die Obergrenze für alle Reise- und Unterbringungskosten, Liftgebühren, Neben- und    Sonderausgaben und die Bereitstellung von Material (Skischuhe, Skier, Stöcke).

3) Die Studienfahrten werden nicht in Kooperationskursen durchgeführt. Unmittelbar nach den Sommerferien    trifft sich das Stufenkollegium und berät die Schulleitung über das jeweilige Fahrtenangebot sowie die personelle Besetzung der die Fahrten leitenden Lehrer/innen. Die Lernziele bestehen neben dem Lernen von Reisen in differenzierten fachspezifischen Zielen gemäß den jeweiligen Fächerschwerpunkten der begleitenden Lehrer/innen.

